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://: 1. Der Regierungsrat beschliesst die Revision der Verordnung 

betreffend Strassenmusik und Strassenkunst vom 18. Mai 2010. 

2. Diese Verordnung ist zu publizieren; sie wird am 1. März 2012 
wirksam. Auf den gleichen Zeitpunkt wird die Verordnung betref-
fend Strassenmusik und Strassenkunst vom 18. Mai 2010 aufge-
hoben. 

 

 

Begründung 

Die Totalrevision der Verordnung betreffend Strassenmusik und Stras-
senkunst vom 18. Mai 2010 hat der Stadt Basel die im Vergleich zu 
anderen grossen Schweizer Städten liberalste Regelung gebracht. 
Dies hatte eine hohe Anziehungskraft namentlich auf «organisierte» 
Strassenmusikerinnen und Musikern und führte an einzelnen Örtlich-
keiten der Innenstadt zu «Dauerberieselungen». Die Folge war eine 
markante Zunahme von telefonischen und schriftlichen Reklamationen 
von Anwohnerschaft, Gewerbetreibenden, Angehörigen freier Berufe, 
Ladenbetreibern sowie Interessengemeinschaften im Jahr 2010, vor al-
lem aber im Jahr 2011. In der nun erneut revidierten Verordnung hat 
Basel zwar nach wie vor eine vergleichsweise liberale, verglichen mit 
der bisherigen Fassung indes wieder restriktivere Regelung von Stras-
senmusik und Strassenkunst. 

 


